
Information zur Verschmelzung der Fonds 
 

Profit 100 (übertragender Fonds) und Profit 40 (übernehmender Fonds)  
 

Die Finanzmarktaufsicht hat mit Bescheid vom 17.03.2017 zu GZ FMA-IF25 6785/0001-
INV/2017 die Verschmelzung des Fonds Profit 100 (übertragender Fonds) und des Fonds 
Profit 40 (übernehmender Fonds) gemäß § 115 Abs. 1 InvFG 2011 iVm § 3 Abs. 2 Z 15 
lit. a und Z 17 InvFG 2011 bewilligt.  
 
Die Verschmelzung wird am 02.06.2017 wirksam. 
 
Die Informationen für die Anteilinhaber der Fonds Profit 100 und Profit 40 wurden am 
23.03.2017 gemäß § 133 InvFG 2011 im Issuer Information Center der Österreichischen 
Kontrollbank AG (OeKB) unter http://issuerinfo.oekb.at veröffentlicht und stehen dort 
kostenlos in deutscher Sprache zur Verfügung. 
 
Darüber hinaus liegen diese Informationen am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS 
Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., 4020 Linz, Europaplatz 1a, und der Raiffeisenlandesbank 
Oberösterreich Aktiengesellschaft, 4020 Linz, Europaplatz 1a, auf und stehen Ihnen 
kostenlos in deutscher Sprache zur Verfügung.  
 
Der Prospekt und die „Wesentlichen Anlegerinformationen – Kundeninformationsdokument 
(KID)“ der Fonds sind auf unserer Homepage unter www.kepler.at in deutscher Sprache 
kostenlos abrufbar. 

http://issuerinfo.oekb.at/

